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Große Kreisstadt Backnang
Gemarkung Backnang

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

ZUM BEBAUUNGSPLANENTWURF „SULZBACHER STRASSE“

Neufestsetzung im Bereich der Grundstücke „Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher Straße 162 bis Sulzbacher Straße 180“, Gemarkung Backnang.

Mit diesem Bebauungsplan werden die rechtskräftigen Bebauungspläne „Sulzbacher Straße“ Planbereich 04.16 und „Sulzbacher Straße“, Planbereich O4.16/1
innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans aufgehoben.

Planbereich 04.16/4

Stellungnahme zu den im Rahmen der Beteiligung vorgetragenen Anregungen seitens der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange und von Seiten der
Bürger.

G e f e r t i g t: Backnang, 01.12.2025/26.01.2026
Stadtplanungsamt

gez. Großmann
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme

Keine Einwendungen

Keine Einwendungen

Keine Einwendungen

Keine Einwendungen
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme

Die Berichtigung der Angaben wird in Plan, Begründung und Textteil
vorgenommen.

Keine Einwendungen

Keine Einwendungen
Der Gewässerrandstreifen kommt nur im kurzen Bereich des renaturierten
Ekertsbach im rückwärtigen Bereich von Gebäude 176 zum Tragen. Dieser
Bereich liegt tiefer als das bebaute Grundstück und ist durch eine Mauer
abgetrennt. Der östliche Gewässerrandstreifen wird ab der Oberkannte
Böschung eingezeichnet. Nach nochmaliger Rücksprache mit dem
Landratsamt, wird einer abweichenden Breite des Gewässerrandstreifens vom
Gewässer bis zur Mauer aufgrund der örtlichen Gegebenheiten auf der
westlichen Gewässerseite zugestimmt. Der Gewässerrandstreifen wurde im
Plan entsprechend angepasst.

Entsprechende Hinweise sind bereits aufgenommen.

Kenntnisnahme
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Anregungen Landratsamt Stellungnahme

Kenntnisnahme

Die Stadt Backnang hat im Zuge des Starkregenrisiko-Managements für das
Stadtgebiet die Starkregenkarten aktualisieren und plausibilisieren lassen. Lediglich
punktuell kommen Überflutungen von mehr als einem Meter vor. Betroffen ist der
Bereich der Renaturierung des Ekertsbachs. Dieser liegt deutlich tiefer als der
bebaute Bereich und ist bereits durch eine Mauer zum bestehenden Gebäude und
Parkplatz des Lidl-Markts abgegrenzt. Wasserrechtliche Genehmigugn). Der
tieferliegende Bereich hinter dem Bestandsgebäude Sulzbacher Strasse 164-166 ist
betroffen, hier ist durch den Eigentümer Vorsorge zu treffen für das bestehende
Gebäude und für eventuelle Neuplanungen.
Im Bereich der Gebäude Sulzbacher Strasse 176 bis 180 sind im rückwärtigen
Gebäudebereich Überflutungen bis max. 1 m Höhe möglich. Die Bestandsgebäude
sind entsprechend zu sichern.
Ansonsten ist vor allem die Strasse betroffen mit einer max. Überflutungshöhe von
50 cm. Hier wird im Zuge der geplanten Umgestaltung der Sulzbacher Strasse
Starkregenvorsorge getroffen werden.
Für Neubauprojekte tragen die Festsetzungen zu Baumpflanzungen, offenporigen
Belägen und Dachbegrünungen zur Verbesserung der Situation bei.
In Textteil und Begründung wird ein Hinweis auf die betroffenen Bereiche und ein
Ausschnitt aus der Gefahrenkarte aufgenommen. Durch den Bebauungsplan wird die
bisherige Situation nicht weiter verschärft.
Textteil und Begründung wurden entsprechend angepasst.

keine Einwendungen
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme

Keine Einwendungen
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Anregungen Verband Region Stuttgart

Keine Einwendungen
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Anregungen Regierungspräsidium
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Anregungen Regierungspräsidium

Sowohl das Überschwemmungsgebiet als auch der Bereich HQExtrem wird im
Bebauungsplan ausgewiesen. Für die Bestandsgebäude ist von
Eigentümerseite bereits heute entsprechende Vorsorge vorzunehmen. Bei
Neuplanungen ist entsprechend der Vorgaben bereits bei der Planung auf
diese Problematik einzugehen und ggfs. Retentionsraumverlust zu ermitteln
und auszugleichen.

Die Stadt Backnang hat im Zuge des Starkregenrisiko-Managements für das
Stadtgebiet die Starkregenkarten aktualisieren und plausibilisieren lassen.
Lediglich punktuell kommen Überflutungen von mehr als einem Meter vor.
Betroffen ist der Bereich der Renaturierung des Ekertsbachs. Dieser liegt
deutlich tiefer als der bebaute Bereich und ist bereits durch eine Mauer zum
bestehenden Gebäude und Parkplatz des Lidl-Markts abgegrenzt.
Wasserrechtliche Genehmigugn). Der tieferliegende Bereich hinter dem
Bestandsgebäude Sulzbacher Strasse 164-166 ist betroffen, hier ist durch
den Eigentümer Vorsorge zu treffen für das bestehende Gebäude und für
eventuelle Neuplanungen.
Im Bereich der Gebäude Sulzbacher Strasse 176 bis 180 sind im rückwärtigen
Gebäudebereich Überflutungen bis max. 1 m Höhe möglich. Die
Bestandsgebäude sind entsprechend zu sichern.
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Anregungen Regierungspräsidium

Ansonsten ist vor allem die Strasse betroffen mit einer max.
Überflutungshöhe von 50 cm. Hier wird im Zuge der geplanten Umgestaltung
der Sulzbacher Strasse Starkregenvorsorge getroffen werden.
Für Neubauprojekte tragen die Festsetzungen zu Baumpflanzungen,
offenporigen Belägen und Dachbegrünungen zur Verbesserung der Situation
bei.
Im Bebauungsplan wird ein Hinweis auf die betroffenen Bereiche und ein
Ausschnitt aus der Gefahrenkarte aufgenommen. Durch den Bebauungsplan
wird die bisherige Situation nicht weiter verschärft.
Textteil und Begründung wurden entsprechend angepasst.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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Anregungen Regierungspräsidium

Aus städtebaulicher Sicht wurde die Verkaufsfläche in Abstimmung mit dem
Verband Region Stuttgart explizit auf 1200m² festgesetzt, ungeachtet des
Gutachtens, das die Verträglichkeit von 1400m² untersucht hat.

Insgesamt kommt das RP zum gleichen Ergebnis wie der VRS, dass sowohl
das Integrationsgebot, das Konzentrationsgebot, das Kongruenzgebot sowie
das Beeinträchtigungsgebot beachtet ist. Einzig zum Thema Agglomeration
wurden Ergänzungen gefordert.
Die Auswirkungsanalyse der GMA wurde ergänzt und kommt zu folgendem
Ergebnis:
Der geplante Lebensmittelmarkt bildet mit den benachbarten
Einzelhandelsnutzungen (Lidl, Kik, Deichmann) eine Agglomeration. i. S. des
Plansatzes 2.3.2.8 des Regionalverbandes Region Stuttgart. Im Rahmen der
Marktanteilbetrachtung und den Berechnungen zur Umsatzumverteilung
wurden die aus dem Standortverbund möglicherweise resultierenden
Kundenzuführungseffekte berücksichtigt.
Das Konzentrationsgebot, das Integrationsgebot, das Kongruenzgebot und
das Beeinträchtigungsverbot werden auch bei einer Gesamtbetrachtung der
Agglomeration eingehalten.
Die Ergänzungen der GMA wurden dem RP nochmals vorgelegt und vom
zuständigen Sachbearbeiter so akzeptiert.
Eine Auswirkung auf die Planung ergibt sich dadurch nicht.
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Anregungen Regierungspräsidium

Keine Einwendungen

Keine Einwendungen
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Anregungen Regierungspräsidium

Keine Einwendungen

Die Festlegung, dass der Einzelhandelsstandort ausschließlich der
Grundversorgung der Standortgemeinde dient, wird durch die Festsetzung,
dass beim Lebensmittelnahversorger das über die Grundversorgung
hinausgehende Sortiment auf 10% der Verkaufsfläche begrenzt wird,
Rechnung getragen.
Der Schwerpunkt des geplanten Marktes liegt sowohl hinsichtlich des
Sortiments als auch hinsichtlich des Umsatzes eindeutig im Bereich der
nahversorgungsrelevanten Sortimente. Der Anteil nicht
nahversorgungsrelevanter Sortimente (Nonfood II) an der
Gesamtverkaufsfläche beträgt klar weniger 10 %.

Keine Einwendungen

Im Rahmen der Marktanteilbetrachtung und den Berechnungen zur
Umsatzumverteilung wurden die aus dem Standortverbund möglicherweise
resultierenden Kundenzuführungseffekte berücksichtigt.
Das Konzentrationsgebot, das Integrationsgebot, das Kongruenzgebot und
das Beeinträchtigungsverbot werden auch bei einer Gesamtbetrachtung der
Agglomeration eingehalten. Siehe auch S.10
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Anregungen Regierungspräsidium

Keine Einwendungen

Kenntnisnahme
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Anregungen Regierungspräsidium

Der Textteil wurde entsprechend angepasst

Kenntnisnahme und Berücksichtigung bei der FNP-Änderung
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Anregungen Regierungspräsidium
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Anregungen Regierungspräsidium Denkmalschutz

Keine Einwendungen
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Anregungen Polizei Sachbereich Verkehr

Kenntnisnahme

Keine Einwendungen
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Anregungen Polizei Referat Prävention
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Anregungen Polizei

Der Bebauungsplan legt die zulässigen Nutzungen fest. Die tatsächliche
Nutzung und somit auch die Nutzungszeiten einzelner Bereiche liegt im
Ermessen des Eigentümers und entscheidet sich letztendlich erst auf der
Ebene des Baugesuchs bzw. mit der Vermietung. Der Bebauungsplan schließt
das Nebeneinander verschiedener Nutzungen auf einer Ebene nicht aus,
lediglich die Wohnnutzung im EG ist ausgeschlossen.
Im Bebauungsplan ist kein MK (Kerngebiet) ausgewiesen.
Gemeinbedarfsflächen sind Flächen für öffentliche Einrichtungen und
Dienstleistungen, die der Allgemeinheit dienen. (z.B. Kita, Schule,
öffentliche Verwaltung, Stadthalle) Die Ausweisung solcher Flächen werden
im Plangebiet nicht benötigt und auf Grund der Lage nicht sinnvoll.

Die Festsetzungen ermöglichen verschiedene Betriebsarten, die
Voraussetzungen für eine Durchmischung ist gegeben.
Durch die Einbettung der GE-Flächen in andere Gebietstypen ist eine
ausreichende Durchmischung vorhanden.
Die notwendige Anzahl der Stellplätze und ihre Anordnung wird im
Baugesuch geregelt. Durch die Festsetzungen zur Eingrünung von
Stellplätzen erfolgt eine Gliederung von Parkplatzflächen.
Durch die Festlegung der zulässigen Verkaufsflächen in den Sondergebieten
und den Ausschluss von Einzelhandel in den Gewerbegebieten wird dies
sichergestellt.
Die Infrastruktur ist bereits vorhanden, die Aufteilung der Verkehrsfläche ist
nur nachrichtlich dargestellt.

Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig.
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Anregungen Polizei

Der Einbruchschutz und die Sicherungstechnik sind nicht Bestandteil des
Bebauungsplanverfahrens.

Im Rahmen des Baugesuchs können die Bauherren auf die Broschüre
hingewiesen werden.

Im Plangebiet ist lediglich im urbanen Gebiet Wohnen möglich.
Die architektonische Gestaltung und die technische Ausstattung sind nicht
Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens.

Die angesprochenen Themen sind erst im Baugenehmigungsverfahren
relevant und nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens.
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Anregungen Polizei

Die öffentlichen Wege und Strassen im Plangebiet werden entsprechend den
geltenden Richtlinien ausgeleuchtet. Die Beleuchtung auf dem
Baugrundstück ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens.

Die technische Sicherung ist nicht Bestandteil des
Bebauungsplansverfahrens. (s. Pkt. 2)

Bauherren können auf das Beratungsangebot hingewiesen werden.
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Anregungen Amt 66

Lageplan, Textteil und Begründung wurden entsprechend angepasst

Der Textteil wurde entsprechend angepasst.
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Anregungen Amt 30

Keine Einwendungen
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Anregungen IHK

Keine Einwendungen
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Anregungen Handwerkskammer

Der Hinweis entspricht der grundsätzlichen Vorgehensweise bei der
Ausweisung von Gewerbegebieten. Die Ergänzung der Festsetzungen wurde
in den Textteil übernommen.

Die Bäckereifiliale hat Bestandsschutz.
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Anregungen Handwerkskammer

Aus städtebaulicher Sicht ist die Ausweisung eines MU an dieser Stelle
richtig und sinnvoll. In diesem Bereich beginnt bereits die Verzahnung zur
Wohnbebauung, die bereits auf allen gegenüberliegenden Strassenseiten
besteht. Der bestehende Handwerksbetrieb hat Bestandsschutz und durch
die Ausweisung eines urbanen Gebiets wird insbesondere den Anforderungen
an bestehende Gemengelagen Rechnung getragen. Die erhöhten
Orientierungswerte beim Lärm ermöglichen ein Nebeneinander der
verschiedenen Nutzungen. Die Gefahr des Verlustes von Gewerbefläche wird
nicht gesehen, da die Voraussetzungen im urbanen Gebiet grundsätzlich die
Nutzungsmischung ist, sodass eine vollständige Bebauung mit Wohnnutzung
nicht zulässig ist.
Die an diesem Stadteingang angestrebte angemessene urbane Dichte kann
aus Sicht der Stadt durch ein urbanes Gebiet erreicht werden.
Der städtebauliche Hochpunkt ist an dieser Stelle bewusst gewählt.
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Anregungen BUND

Der Bebauungsplan soll das gesamtstädtische Ziel der Steuerung des
Einzelhandels sicherstellen. Dass im Zuge der Überplanung auch
Überlegungen zu möglichen Nutzungen und Entwicklungen angestellt
werden, ist ein regluärer stadtplanerischer Prozess und hat mit einer
Einstufung als vorhabenbezogenen Bebauungsplan nichts zu tun.

Das Plangebiet ist bereits heute nahezu vollständig versiegelt. Die Erhöhung
der GRZ stellt eine auf den Bestand bezogene sinnvolle Nachverdichtung dar
und trägt dazu bei, dass die Neuversiegelung noch unbebauter Flächen
reduziert werden kann.
Der Bebauungsplan weißt lediglich die mögliche überbaubare Fläche aus. Ob
und wie ein künftiges Bauvorhaben zu einem Retentionsverlust führen wird,
ist erst im Rahmen einer Baugenehmigung zu ersehen. Dort wird dann auch
vorhabenbezogen der Retentionsraumverlust ermittelt und auch
ausgeglichen.
Abbildungen der Situation vor Ort sind für den Bebauungsplan nicht
relevant.

Der Gewässerrandstreifen ist von Bebauung freizuhalten. Darauf wird im
Bebauungsplan hingewiesen und der Gewässerrandstreifen auch da, wo der
Ekertsbach nicht verdolt ist, dargestellt.
Dachbegrünung und die Anlage von Zisternen stehen in keinem inhaltlichen
Zusammenhang mit dem Gewässerrandstreifen.

Die Plausibilisierung der Hochwassergefahrenkarten wird von der LUBW
durchggeführt. Sie liegt für den Bereich Backnang noch nicht vor. Solange
gelten weiterhin die Karten vom 07.08.2009.
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Anregungen BUND

Da sich die Berechnung des Retentionsraumverlusts auf ein konkretes
Bauvorhaben bezieht, spielt weder die Berechnung noch das ausführende
Ingenieurbüro im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Rolle.

Aus städtebaulicher Sicht ist die Höhenentwicklung sinnvoll und richtig. Die
Nachverdichtung im Innenbereich ist auch im Sinne des nachhaltigen
Umgangs mit Boden sinnvoll.
Es werden hier keine stichhaltigen Argumente dargelegt, die die Annahme
dass das GMA-Gutachten nicht schlüssig wären, untermauert. Aus Sicht der
Stadt Backnang gibt es keinen Grund an den Aussagen des Gutachtens zu
zweifeln.

Die Frage der notwendigen Stellplätze und ihre Anordnung auf dem
Grundstück ist Teil der Baugenehmigung und nicht des
Bebauungsplanverfahrens.

Die durch das Schallschutz-Gutachten vorgegebenen Werte sind einzuhalten.
Diese regeln die Auflagen für die Zulässigkeit von Schlaf- und
Aufenthaltsräumen.

Die Aufteilung der Strassenfläche wird nur nachrichtlich dargestellt.
Die Möglichkeiten der Gestaltung des Strassenraums werden durch die
Festsetzungen des Bebauungsplans nicht eingeschränkt.
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Anregungen BUND
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Anregungen BUND

Anregungen BUND
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Anregungen Stadtwerke
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Keine Einwendungen
Kenntnisnahme

Anregungen Stadtwerke
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Anregungen Stadtwerke
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Anregungen Telekom
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Keine Einwendungen

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Anregungen Vodafon
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Keine Einwendungen

Kenntnisnahme
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Anregungen Bürgerbeteiligung 1

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgt keine Einschränkung
oder Verdrängung des vorhandenen Betriebs.
Gerade durch die Ausweisung eines urbanen Gebiets wird der bereits heute
vorhandenen Gemengelage Rechnung getragen.
Darüber hinaus besitzt der Betrieb natürlich Bestandsschutz.

Somit kann von einer Verdrängung des Betriebs keine Rede sein.

Durch die herangerückte Wohnbebauung sowohl gegenüber als auch am
Berliner Ring gilt bereits heute das Rücksichtnahmegebot. Durch die
zulässigen Lärmwerte im urbanen Gebiet wird den Belangen des Betriebs
ausreichend Rechnung getragen.
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Anregungen Bürgerbeteiligung 2

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgt keine Einschränkung
oder Verdrängung des vorhandenen Betriebs.
Gerade durch die Ausweisung eines urbanen Gebiets wird der bereits heute
vorhandenen Gemengelage Rechnung getragen.
Darüber hinaus besitzt der Betrieb natürlich Bestandsschutz.

Somit kann von einer Verdrängung des Betriebs keine Rede sein.

Durch die herangerückte Wohnbebauung sowohl gegenüber als auch am
Berliner Ring gilt bereits heute das Rücksichtnahmegebot. Durch die
zulässigen Lärmwerte im urbanen Gebiet wird den Belangen des Betriebs
ausreichend Rechnung getragen.
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Anregungen Bürgerbeteiligung

Obwohl dieses Schreiben erst mehrere Wochen nach Ende der Offenlage
einging, wird es trotzdem im Rahmen dieser Abwägung mit aufgenommen

Der Bebauungsplan regelt durch die Ausweisung von Gebietstypen und die
Definition der innerhalb dieser Gebietstypen zulässigen Nutzungen lediglich
die Zulässigkeit bestimmter baulicher Anlagen und Nutzungen. Auf der Basis
der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022 wird die
konzeptionelle Neuordnung des Plangebiets hinsichtlich der Zulässigkeit von
Einzelhandel nach Art und Umfang definiert.
Welcher konkrete Nutzer sich auf den Grundstücken ansiedelt, ist nicht
Inhalt des Bebauungsplanverfahrens sondern liegt im Ermessen des
Grundstückeigentümers.
Der Bebauungsplan weist eine Fläche für einen Lebensmittelnahversorger
aus und das o.g. Gutachten belegt die grundsätzliche Verträglichkeit dieser
Nutzung an diesem Standort.
Die Bauleitplanung steuert nur die Verteilung von Einzelhandelsbetrieben im
Stadtgebiet im Sinne einer städtebaulich geordneten Entwicklung. Es ist
nicht die Aufgabe der Bauleitplanung in den Markt einzugreifen und dies ist
auch nicht zulässig. Somit ist die Ansiedlung von Betrieben allein eine
unternehmerische Entscheidung im Rahmen der baurechtlich zulässigen
Vorgaben.


